
Satzung  Förderverein Schloss vor Hu-
sum 

Durch Gründungsversammlung angenommene Fas-
sung

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 
1.Der Verein führt den Namen Förderverein Schloss 
vor Husum. Er soll in das Vereinsregister eingetra-
gen werden. Nach der Eintragung führt der Verein 
den Namenszusatz „e.V.“.
2.Der Verein hat seinen Sitz in Husum und ist  im 
Vereinsregister beim Amtsgericht  Husum eingetra-
gen.
3.Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Zweckbestimmung 
Zweck des Vereins ist die ausschließliche und un-
mittelbare Förderung des Schlosses vor Husum als 
Museum und wichtiges Zeugnis der schleswig-hol-
steinischen und heimatlichen Kultur sowie die Dar-
stellung und Vermittlung seiner  Bedeutung für  die 
bildende  Kunst  und  die  Musik  zu  verschiedenen 
Epochen der Kunst- und Kulturgeschichte. Dies ge-
schieht durch: eigenen Ankauf von Kunst- und Kul-
turgegenständen  oder  Unterstützung  solcher  An-
käufe durch Dritte,  durch eigene Veranstaltungen, 
durch Unterstützung des Trägers des Schlosses bei 
der Wiederherstellung oder Reparatur des Schlos-
ses als  Baudenkmal.  Der  Verein  kann auch selb-
ständig als Träger solcher Arbeiten im Einverständ-
nis  mit  dem Eigentümer  des  Gebäudes oder  des 
Grundstückes  auftreten.  Solche  Bauarbeiten  oder 
andere Maßnahmen müssen mit der Denkmalpflege 
abgestimmt sein. 

§ 3 Gemeinnützigkeit
Diese Zwecke verfolgt der Verein auf ausschließlich 
und unmittelbar gemeinnützige Weise im Sinne des 
3. Abschnitts der Abgabenordnung („Steuerbegüns-
tigte Zwecke“, §§51ff.AO)
Der  Verein  ist  selbstlos  tätig  und verfolgt  nicht  in 
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßi-
gen Zwecke verwendet werden.  Die Mitglieder er-
halten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins.

§ 4 Mitgliedschaft 
Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person 
werden.

§ 5 Beginn/Ende der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft  muss gegenüber dem Vorstand 
schriftlich  erklärt  werden.  Die  Mitgliedschaft  endet 
durch Austritt oder Tod des Mitglieds.
Ein  Austritt  kann nur  durch schriftliche Kündigung 
zum Ende des Geschäftsjahrs unter Einhaltung ei-
ner  dreimonatigen  Frist  gegenüber  dem Vorstand 
erklärt werden. 

Bei Beendigung der Mitgliedschaft, gleich aus wel-
chem  Grund,  erlöschen  alle  Ansprüche  aus  dem 
Mitgliedsverhältnis.  Eine  Rückgewähr  von  Beiträ-
gen,  Spenden  oder  sonstigen  Unterstützungsleis-
tungen  ist  grundsätzlich  ausgeschlossen.  Der  An-
spruch des Vereins auf rückständige Beitragsforde-
rungen bleibt hiervon unberührt. 

§ 6 Mitgliedsbeiträge 
Die Höhe der jährlichen Mitgliedsbeiträge wird von 
der  Mitgliederversammlung  beschlossen.  Die  Mit-
gliedsbeiträge sollen im ersten Viertel eines Kalen-
derjahres eingezogen werden. 

§ 7 Organe des Vereins 
Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mit-
gliederversammlung.

§ 8 Mitgliederversammlung 
1.Oberstes Organ des Vereins ist die Mitgliederver-
sammlung.  Sie  hat  insbesondere  folgende  Aufga-
ben: 

- Die  Jahresberichte  entgegenzunehmen 
und zu beraten  sowie über die Entlastung 
des Vorstandes zu beschließen. 

- Die Höhe des Jahresbeitrags festzusetzen.
- Wahl  und  Abberufung  der  Vorstandsmit-

glieder und der Kassenprüfer. Die Kassen-
prüfer dürfen weder dem Vorstand noch ei-
nem  vom  Vorstand  berufenen  Gremium 
angehören. 

- Über  die  Satzung,  Änderungen  der  Sat-
zung sowie die Auflösung des Vereins zu 
bestimmen. 

2.Eine ordentliche Mitgliederversammlung wird vom 
Vorstand des Vereins nach Bedarf, mindestens aber 
einmal im Geschäftsjahr, nach Möglichkeit im ersten 
Halbjahr des Geschäftsjahrs, einberufen. Die Einla-
dung  erfolgt  14  Tage  vorher  schriftlich  oder  per 
Email über die Mailingliste durch den Vorstand mit 
Bekanntgabe der vorläufig festgesetzten Tagesord-
nung an die dem Verein zuletzt bekannte Mitglieds-
adresse. 

3.Die Tagesordnung der ordentlichen Mitgliederver-
sammlung  hat  insbesondere  folgende  Punkte  zu 
umfassen: 
Bericht des Vorstands, Bericht des Kassenprüfers, 
Entlastung  des  Vorstands,  Wahl  des  Vorstands, 
Wahl von zwei Kassenprüfern, Festsetzung der Bei-
träge, Beschlussfassung über vorliegende Anträge. 

4.Anträge  der  Mitglieder  zur  Tagesordnung  sind 
spätestens  zwei  Wochen  vor  der  Mitgliederver-
sammlung beim Vereinsvorstand schriftlich einzurei-
chen.  Nachträglich  eingereichte  Tagesordnungs-
punkte müssen den Mitgliedern rechtzeitig vor Be-
ginn der Mitgliederversammlung mitgeteilt werden. 
Spätere Anträge – auch während der Mitgliederver-
sammlung gestellte  Anträge– müssen auf  die  Ta-
gesordnung gesetzt werden, wenn in der Mitglieder-
versammlung die Mehrheit der erschienenen stimm-
berechtigten Mitglieder der Behandlung der Anträge 
zustimmt (Dringlichkeitsanträge). 

5.Der  Vorstand  hat  eine  außerordentliche  Mitglie-
derversammlung  unverzüglich  einzuberufen,  wenn 
es das Interesse des Vereins erfordert  oder wenn 
mindestens  ein  Drittel  der  stimmberechtigten  Ver-
einsmitglieder die Einberufung verlangt. 

6.Der Vorsitzende oder sein Stellvertreter leitet die 
Mitgliederversammlung. Auf Vorschlag des/der Vor-
sitzenden  kann  die  Mitgliederversammlung  einen 
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besonderen  Versammlungsleiter  bestimmen.  Be-
schlüsse der Mitgliederversammlung werden in ei-
nem Protokoll innerhalb von zwei Wochen nach der 
Mitgliederversammlung niedergelegt  und  von  zwei 
Vorstandsmitgliedern  unterzeichnet.  Das  Protokoll 
kann von jedem Mitglied beim Vorsitzenden einge-
sehen werden. 

§ 9 Stimmrecht/Beschlussfähigkeit 
1.Stimmberechtigt sind alle ordentlichen Mitglieder. 
Das Stimmrecht natürlicher Personen kann nur per-
sönlich  ausgeübt  werden.  Jedes  Mitglied  hat  nur 
eine Stimme.

2.Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf 
die Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfä-
hig. 

3.Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse 
mit einfacher Mehrheit.  Stimmenthaltungen bleiben 
außer Betracht.  Bei  Stimmengleichheit  gilt  der ge-
stellte Antrag als abgelehnt. 

4.Abstimmungen in der Mitgliederversammlung er-
folgen offen durch Handaufheben oder Zuruf. 

§ 10 Vorstand 
1.Der Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: 
ein Vorsitzender, ein stellvertretender Vorsitzender, 
ein Kassenwart,  ein Schriftführer sowie bis zu drei 
Beisitzern.
Sie werden von der Mitgliederversammlung für die 
Dauer von 2 Jahren gewählt. Wiederwahl ist mög-
lich.

2.Der  Vorstand  leitet  verantwortlich  die  Vereinsar-
beit.  Er  kann  Ausschüsse  für  deren  Bearbeitung 
oder Vorbereitung einsetzen. 

3.Vorstand im Sinne des § 26 BGB sind der/die ers-
te Vorsitzende, der/die stellvertretende Vorsitzende, 
der/die Kassenwart –in und der/die Schriftführer-in. 
Zwei Vorstandsmitglieder vertreten den Verein ge-
richtlich und außergerichtlich. 
4.Der  Vorstand beschließt  mit  einfacher  Stimmen-
mehrheit der anwesenden  Vorstandsmitglieder.
5.Beschlüsse des Vorstands werden in einem Sit-
zungsprotokoll  niedergelegt  und  von  mindestens 
zwei  vertretungsberechtigten  Vorstandsmitgliedern 
unterzeichnet. 

§ 11 Kassenprüfer 
Von  der  Jahresmitgliederversammlung  sind  zwei 
Kassenprüfer für die Dauer von 2 Jahren zu wählen. 

§ 12 Satzungsänderung
Die Satzung kann geändert werden. Hierzu ist eine 
Mehrheit von zwei Dritteln der erschienenen Mitglie-
der  auf  einer  dazu  eingeladenen  Mitgliederver-
sammlung  notwendig.  Eine  Ladungsfrist  von  vier-
zehn Tagen  unter  Angabe  des  Grundes  der  Sat-
zungsänderung ist notwendig. 

Redaktionelle Änderungen der Satzung, die zur Er-
reichung der Eintragung in das Vereinsregister oder 
der  Erlangung  der  Gemeinnützigkeit   notwendig 
sein  sollten,  können  vom  Vorstand  beschlossen 
werden.

§ 13 Auflösung des Vereins 
Bei  Auflösung  des  Vereins/Wegfall  der  steuerbe-
günstigten  Zwecke  ist  das  Vereinsvermögen  zu 
steuerbegünstigten  Zwecken  zu  verwenden.  Das 
Vereinsvermögen  wird  zunächst  der  Stadt  Husum 
übertragen, die es für museale Zwecke im Bereich 
des Schlosses einsetzen muss. 

Husum, den 09.04.2003 

Folgende Mitglieder bilden den Vorstand:
1. Vorsitzender: Dr. Ulf von Hielmcrone
2. Vorsitzender:  Hans-Jürgen  Vollrath-Nau-

mann
Schatzmeister: Sparkassendirektor Henseler
Schriftführer: Jürgen Dietrich
Beisitzer: 
Elke Kiesbye
Edelgart Articus
Prof. Dr. Konrad Küster

 Der  Verein  ist  beim  Vereinsregister  eingetragen 
und als gemeinnützig anerkannt.   
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